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ZUM ABLEBEN DES SENIORCHEFS 
DR. WALTER WINNER

Am heurigen Nikolaustag, dem 6. Dezember, ist unser Senior-
Chef Walter Winner, mein geliebter und geschätzter Papa, im 
87. Lebensjahr verstorben. 

Wir nehmen Abschied von einem außergewöhnlichen Men-
schen. Mit seinem Tod verlieren wir nicht nur einen erfolg-
reichen Unternehmer und integren Berater, sondern vor 
allem einen großzügigen, neugierigen und aufgeschlossenen 
Philanthropen, einen wahren Humanisten. Verantwortungs-
bewusstsein, Umsichtigkeit und Einfühlsamkeit machten ihn 
nicht nur zu einem erfolgreichen Wirtschaftstreuhänder, son-
dern vor allem zu einem respektierten und geliebten Chef. 
Sein Lebensmittelpunkt waren unbestritten seine liebe Sissi, 
unsere Mama, und die Familie mit fünf Kindern, allen Schwieger-
kindern und 11 Enkeln. Immanenter Bestandteil seines Le-
bens war aber auch unsere Kanzlei, unsere Mitarbeiter und 
das Wohlergehen unserer Klienten.

Noch bis kurz vor seinem Tod hat er sich laufend nach den 
Mitarbeitern und „seinem“ Betrieb erkundigt, er war seiner 
Belegschaft fest verbunden und alle, die ihn noch als Chef 
kennenlernen durften, werden ihn als gütigen, stets freund-
lichen und großzügigen „Herrn Doktor“ in Erinnerung behalten. 
Seine Großzügigkeit erstreckte sich nicht nur auf geschäft-
liche Belange, sondern gerade auch auf das Wohl seiner Mit-
arbeiter, die er stets als Teil seines Lebens betrachtete. Unter 
seiner Führung wurde die Steuerberatungskanzlei nicht nur 
zu einer großen Kanzlei in der Region, sondern auch zu einem 
Ort, an dem gegenseitige Wertschätzung, Menschlichkeit und 
Zusammenhalt im Vordergrund standen.

Walter Winner wurde am 25. Juni 1937 als erstes von sechs 
Kindern in Maishofen geboren. Seine  Eltern Emma Winner, 
geb. Neumayr, und Wilhelm Winner betrieben eine Landwirt-
schaft, einen Gemischtwarenhandel und den im Jahr 1932 
gegründeten Steuerberatungsbetrieb. Nach dem Besuch der 
Volksschule in Maishofen besuchte er die Hauptschule in Zell 
am See. Auf Grund seiner sehr guten schulischen Leistungen 
durfte er die Mittelschule in Salzburg besuchen und dort ma-
turieren.

Sein anschließendes Studium der Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Innsbruck schloss er 1961 mit dem Doktorat 
ab. Im Sommer 1961 ist er in die Steuerberatungskanzlei 
meines Opas, Wilhelm Winner, eingetreten und legte 1964 die 
Steuerberaterprüfung ab. Die Kanzlei beschäftigte damals 
drei Mitarbeiter. Durch den stürmischen Wirtschaftsauf-
schwung wurden  rasch Mitarbeiter und Räumlichkeiten auf-
gestockt, um die nachgefragten Dienstleistungen für den 
schnell wachsenden  Klientenstock erfüllen zu können.

Nach seiner Heirat mit der Lienzerin Sissi Winner, geb. Benedikt, 
im Jahre 1962 zog er nach Zell am See, erwarb hier im Jahre 
1968 ein geeignetes Grundstück und begann darauf ein mo-
dernes Kanzleigebäude zu errichten. Am 1.August 1969 ist 
sodann das Steuerberatungsbüro von Maishofen nach Zell 
am See in die Saalfeldnerstraße 14 übersiedelt. Die Entwick-
lung im Unternehmen ging weiterhin kräftig nach oben, so-
dass bereits nach neun Jahren das ursprünglich mit „Reser-
ve“ ausgestattete Raumangebot wieder viel zu klein war und 
das bestehende Bürogebäude daher um eineinhalb Stock-
werke aufgestockt werden musste.

Die  Kanzlei hatte inzwischen einen derartigen Umfang ange-
nommen,  dass die Verantwortung für einen Befugnisträger 
zu groß wurde. So wurde mit  Herrn Anton Wieser, der in die-
ser Kanzlei seine Ausbildung zum Steuerberater absolviert 

hat, am 1.Januar 1976 eine Kanzleigemeinschaft gegründet.  

Im Jahre 1989 legte mein Vater zusätzlich die Prüfung zum 
beeideten Wirtschaftsprüfer ab. Im Jahr 2002 zog er sich aus 
der operativen Geschäftsführung zurück, blieb jedoch der 
Kanzlei noch jahrelang mit seiner Erfahrung und seiner ge-
schätzten Beratertätigkeit erhalten.

Unser Senior-Chef war neben seiner Hauptbeschäftigung als 
Steuerberater über zehn Jahre als Finanzreferent und Ob-
mann im Tourismusverband Zell am See tätig, unter seiner 
Federführung wurde die heutige Zell am See – Kaprun Touris-
mus GmbH gegründet. 

Jahrzehntelang war Papa auch im kulturellen Bereich in der 
Stadtgemeinde mit vielen Vereinen und Initiativen tätig, stand 
dem Pfarrkirchenrat jahrzehntelang vor und engagierte sich 
maßgeblich für die Renovierung der Stadtpfarrkirche von Zell 
am See im Jahr 1975 und die Anschaffung der Zeller Orgel. 
Seine Kraft fand er in seiner Familie, seinem Glauben und vor 
allem in seinen heiß geliebten Bergen.

Obwohl er in seinen Werten und Ansichten gefestigt und über-
zeugt war, war sein stetes Interesse, seine Neugierde und 
Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber, bemerkenswert. Auch 
im hohen Alter zeigte er stets Interesse an neuen Ideen, ge-
sellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Seine Offen-
heit gegenüber Innovationen trug dazu bei, dass auch unsere 
Kanzlei stets am Puls der Zeit blieb. 

Er war wohl ein „großer Zeller“, ein wunderbarer Mensch. Mit 
seinem Tod verliert unser Unternehmen nicht nur einen Senior-
chef, sondern einen Mentor, Freund und wertvollen Men-
schen. Sein Erbe wird in unserer Erinnerung und in den Werten, 
die er in unserer Steuerberatungskanzlei verankert hat, weiter-
leben. 

Möge er in Frieden ruhen.

Pfiat´ di Gott Papa!
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AKTUELLES

INFLATIONSANPASSUNG FÜR 2024 
Die inflationsangepassten Beträge für 2024 sind im Vergleich 
zu 2023 um 6,6% höher. Dies entspricht 2/3 der Inflationsrate 
zwischen Juli 2022 und Juni 2023. Laut der Regierungsvorlage 
zum Progressionsabgeltungsgesetz 2024 werden – zur Berück-
sichtigung des weiteren Drittels – zudem u.a. die ersten vier 
Progressionsstufen angepasst. 

Die inflationsangepasste Einkommensteuer wird daher ab 
1.1.2024 betragen:

Werte Klientinnen und Klienten,   
liebe Leserinnen und Leser!

Traurig, wegen des Ablebens unseres Seniorchefs, 
aber auch dankbar, darf ich auf das Jahr 2023 zurück-
blicken. Es war für uns ein Jahr voller Herausforde-
rungen, aber auch geprägt von gemeinsamen Erfolgen 
und positiven Entwicklungen. In meinem und im Namen 
meines Teams darf ich mich vorab herzlich bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die ange-
nehme Zusammenarbeit bedanken. 

Wir haben in unserer Kanzlei wieder neue Mitarbei-
ter:innen einstellen dürfen, eine Bereicherung in jeder 
Form, mehr dazu ist im Bereich Winner Interna zu lesen. 
Auch 2023 war unsere Kanzlei neben den laufenden 
Arbeiten mit der restlichen Abwicklung von Corona-
Förderungen, der Aufarbeitung des pandemiebeding-
ten Arbeitsrückstandes sowie der Erledigung der zu-
nehmenden bürokratischen Auflagen gefordert. Die 
letzten Wochen waren wieder geprägt von einer fast 
überfallsartig eingeführten Abwicklung des Energie-
kostenzuschusses. Trotz unzumutbarer Regelungen 
und eines viel zu kurz angesetzten Zeitrahmens für 
die Beantragung konnten wir Dank unserer Mitar-
beiter:innen auch diese zusätzliche Arbeitsbelastung 
bewältigen und alle Energiekostenzuschüsse fristge-
recht einreichen.

Neben den Anforderungen an unseren Berufsstand 
und die unter Zeitdruck abzuwickelnden Tätigkeiten 
beschäftigen uns – und wohl auch Sie – die weltpoli-
tischen Veränderungen. All die Konflikte, Krisen und 
Kriege sind an keinem von uns spurlos vorüber ge-
gangen. Eine Entschleunigung, Besinnung auf wesent-
liche Werte und vor allem ein friedlicheres 2024 wären 
nicht unbescheidene aber schöne Wünsche an das 
Christkind.

Trotz alledem denke ich aber, dass wir uns glücklich 
und froh schätzen dürfen und das Positive nicht aus 
den Augen verlieren sollen. Wir dürfen in einem sehr 
wohlhabenden, wunderschönen und friedlichen Land 
leben. Dessen sollten wir uns immer wieder bewusst 
werden, da es nicht selbstverständlich ist. Daran ar-
beiten, das friedliche Zusammenleben auch im Klei-
nen aktiv zu fördern, wäre auch ein Wunsch für Weih-
nachten.

Im kommenden Jahr erwarten uns nach jetzigem Wis-
sensstand keine wesentlichen steuerlichen Neue-
rungen, es steht uns ein „Super-Wahljahr“ bevor. Ich 
hoffe, dass die Wahlauseinandersetzungen sachlich 
und nicht unerträglich schmutzig werden. Vor allem 
hoffe ich 2024 darauf, dass wir nächstes Jahr um diese 
Zeit wieder eine stabile fachkundige Regierung in  
Österreich haben, wir über ihre Pläne und Vorhaben 
aus steuerlicher Sicht berichten dürfen und für Sie 
alle Neuerungen beratend bestmöglich umsetzen 
dürfen.

Die Weihnachtszeit ist auch eine besondere Gelegen-
heit innezuhalten und Dankbarkeit auszudrücken. 
Mein Dank gilt heuer wieder besonders unseren Mitar-
beiter:innen, ohne sie wäre unser Betrieb nichts. Ihr 
Einsatz, ihre Treue und Loyalität, ist nicht selbstver-
ständlich. Umso mehr weiß ich das zu schätzen und 
darf mich bei allen dafür herzlichst bedanken.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine frohe 
und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen erfolg-
reichen Start in ein gesundes und friedvolles neues 
Jahr.

Dr. Martin Winner

2023 2024

Einkommen in € Steuer-
satz

Einkommen in € Steuer- 
satz 

die ersten 11.693 0% die ersten € 12.816 0%

11.693 bis 19.134 20% € 12.816 bis € 20.818 20%

19.134 bis 32.075 30% € 20.818 bis € 34.513 30%

32.075 bis 62.080 41% € 34.513 bis € 66.612 40%

62.080 bis 93.120 48% € 66.612 bis € 99.266 48%

93.120 bis 1 Mio 50% € 99.266 bis € 1 Mio 50%

Ebenfalls angepasst werden ua folgende Beträge:
■ Alleinverdiener/-erzieherabsetzbetrag mit 1 Kind € 572  

(€ 520), mit 2 Kindern € 774 (€ 704) und für jedes weitere 
Kind € 255 (€ 232);

■ Verkehrsabsetzbetrag € 463 (€ 421), erhöhter VA bei An-
spruch auf Pendlerpauschale bis € 798 (€ 726), Zuschlag 
zum VA bis € 752 (€ 684) jeweils mit Einschleifregelung;

■ Pensionistenabsetzbetrag (Grundbetrag) € 954 und er-
höhter PAB € 1.405, jeweils mit Einschleifregelung; 

■ Unterhaltsabsetzbetrag € 420 jährlich (€ 372);
■ Angepasst wird auch die Erstattung des Alleinverdiener- 

und Alleinerzieherabsetzbetrages sowie die SV-Rück- 
erstattung und der SV-Bonus;

■ Veranlagungsgrenze bei Einkommen ohne lohnsteuer-
pflichtige Einkünfte wird erhöht auf € 12.816 (€ 11.693);

WEITERE ENTLASTUNGSMASSNAHMEN 
IM PROGRESSIONSENTLASTUNGS- 
GESETZ 2024
Zwei Drittel des Inflationsvolumens werden automatisch an-
gepasst. Der Bundesregierung obliegt es, das verbliebene 
Drittel für weitere Entlastungsmaßnahmen einzusetzen. Die 
nunmehr vorliegende Regierungsvorlage zum Progressions-
anpassungsgesetz 2024 legt den Fokus der Entlastung auf
■ niedrige und mittlere Einkommen;
■ Schaffung von Leistungsanreizen für Arbeitskräfte;
■ Kinder und Familien.

Konkret sind für 2024 ua folgende Maßnahmen vorgesehen:
Der Kindermehrbetrag, eine wichtige steuerliche Entlastung 
für Familien mit niedrigeren Einkommen, wird auf € 700 (bis-
her € 550) angehoben und kann auch neben dem Bezug von 
Wochengeld zustehen.

Kinderbetreuungskosten: Tätigt ein Arbeitnehmer Ausgaben 
für die Betreuung von Kindern (bis zum 14. Lebensjahr) für 
eine Kinderbetreuungseinrichtung bzw eine qualifizierte Kin-
derbetreuung und ersetzt ihm der Arbeitgeber diese Kosten, 
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ist dieser Ersatz bis zu € 2.000 pro Jahr steuerfrei. 

Stellt der Arbeitgeber einen kostenfreien Betriebskindergarten 
zur Verfügung, ist dafür auch dann kein Sachbezug anzusetzen, 
wenn betriebsfremde Kinder den Kindergarten besuchen. 
Das war bislang schädlich.

Begünstigung von Überstunden: In den Jahren 2024 und 
2025 können Zuschläge für 18 Überstunden im Monat bis zu € 
200 pro Monat steuerfrei ausbezahlt werden.

Der monatliche Freibetrag für Schmutz-, Erschwernis- und 
Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit wird auf € 400 (€ 360) angehoben. 

Das bisher nur bis Ende 2023 geltende Homeoffice-Pauschale 
für Arbeitnehmer wird nunmehr dauerhaft zustehen.

Der Gewinnfreibetrag wird in allen Stufen erhöht und maximal 
€ 46.400 (bisher € 45.950) betragen. Der Grundfreibetrag steht 
dann für Gewinne bis € 33.000 (bisher € 30.000) zu.

DIE WICHTIGSTEN SV-WERTE FÜR 2024
Die voraussichtlichen Werte in der Sozialversicherung für 
2024 liegen (vorbehaltlich der offiziellen Kundmachung im 
BGBl) bereits vor.

Hier der Ausblick auf die wichtigsten Werte

2024 in € 2023 in €

Höchstbeitragsgrundlage

laufende Bezüge täglich 202,00 195,00 

laufende Bezüge pm 6.060,00 5.850,00 

Sonderzahlung pa 12.120,00 11.700,00 

freie Dienstnehmer ohne SZ pm 7.070,00 6.825,00 

Geringfügigkeitsgrenze pm 518,44 500,91 

Grenzwert Dienstgeberabgabe 
(DGA), pm

777,66 751,37 

DER REPARATURBONUS IST ZURÜCK
Die grundsätzlich positive Initiative der Förderung von Repara-
turen aus dem Jahr 2022 wurde nach Bekanntwerden von 
Betrugsverdachtsfällen gestoppt und nun wieder mit einem 
geänderten Procedere aktiviert.

Gefördert werden weiterhin 50% der Reparaturkosten für 
Elektrogeräte aus dem Bereich Haushalt, Freizeit und Garten 
(z.B. Handy, Laptop, Nähmaschine, Geschirrspüler, Rasenmäher) 
bis maximal € 200 pro Reparatur. Der Konsument muss zu-
nächst auf der Website reparaturbonus.at seine Daten eingeben 
und den Reparaturbon herunterladen, der dann beim Fachbe-
trieb anlässlich der Reparatur vorzuweisen ist. Dort ist die 
Rechnung zunächst in voller Höhe zu begleichen. Der Fachbe-
trieb reicht die gesammelten Reparaturboni bei der Kommunal-
kredit Public Consulting (KPC) ein, die die Förderaktion abwi-
ckelt. Nach Überprüfung durch die KPC erhält der Konsument 
den Bonus im Folgemonat auf sein Bankkonto überwiesen.

STEUERTIPPS FÜR UNTERNEHMER

HINWEIS
Um die Lesbarkeit der durchaus komplexen Inhalte zu erhö-
hen, haben wir bewusst von einer genderkonformen Schreib-
weise Abstand genommen. Die gewählten Begriffe gelten 
selbstverständlich für alle Geschlechter. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie 
weder eine persönliche Beratung ersetzen kann, noch dass 
wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können.

WORAUF SIE BEI INVESTITIONEN IM 
JAHR 2023 ACHTEN SOLLTEN
In diesem Jahr gibt es wieder einige Besonderheiten, die bei 
noch geplanten Investitionen zu beachten sind: degressive 
Abschreibung, beschleunigte Abschreibung bei Gebäuden 
und investitionsbedingter Gewinnfreibetrag.

Degressive Abschreibung
Für nach dem 30.6.2020 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter kann die Abschreibung mit einem unveränder-
lichen Prozentsatz von bis zu 30% vom jeweiligen (Rest)buch-
wert erfolgen (=degressive Abschreibung). Bei Inbetriebnahme 
in der zweiten Jahreshälfte steht eine Halbjahresabschrei-
bung zu. 

Ausgenommen sind:
■ Gebäude und andere Wirtschaftsgüter, die Sonderabschrei-

bungsregeln unterliegen,
■ KFZ mit CO2-Emissionswerten von mehr als 0 g/km,
■ unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Di-

gitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science 
zuzuordnen sind,

■ gebrauchte Wirtschaftsgüter,
■ Anlagen zur Förderung, Transport, Speicherung oder Nut-

zung fossiler Energieträger.

Die höhere Abschreibung zu Beginn der Nutzungsdauer führt 
bei langlebigen Wirtschaftsgütern zu Liquiditätsvorteilen, da 
mit dem Höchstsatz von 30% nach zwei Jahren bereits 51% 
und nach drei Jahren rd 66% abgeschrieben sind. Ein einma-
liger Wechsel von degressiver zu linearer Abschreibung ist 
möglich und wird sinnvoll sein, wenn die lineare Abschrei-
bung nach einigen Jahren höher ist als die degressive.

ACHTUNG: Für Gewinnermittler gemäß § 5 Abs 1 EStG gilt für 
ab dem 1.1.2023 angeschaffte oder hergestellte Wirtschafts-
güter die Maßgeblichkeit des Unternehmensrechts (§ 124b  
Z 356 EStG). Das bedeutet, dass eine degressive Abschrei-
bung nur dann steuerlich gewählt werden kann, wenn diese 
auch in der Unternehmensbilanz gewählt wird (ausgenom-
men davon sind Energieerzeugungsunternehmen bis zum 
31.12.2025).

Beschleunigte AfA bei Anschaffung oder Herstellung von 
Gebäuden
Für Gebäude, die nach dem 30. Juni 2020 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, ist eine beschleunigte AfA vorgese-
hen. Der Abschreibungsprozentsatz von Gebäuden beträgt 
ohne Nachweis der Nutzungsdauer 2,5% bzw 1,5% bei für 
Wohnzwecke überlassenen Gebäuden. Im Jahr, in dem die 
AfA erstmalig zu berücksichtigen ist, kann höchstens das 
Dreifache des bisher zulässigen Höchstsatzes (also 7,5% bzw. 
4,5%) und im darauffolgenden Jahr höchstens das Zweifache 
(also 5% bzw. 3%) abgeschrieben werden. Ab dem zweit- 
folgenden Jahr erfolgt die Bemessung der AfA wieder mit den 
Normalsätzen. Die Halbjahresabschreibungsregelung ist nicht 
anzuwenden, sodass auch bei Anschaffung oder Herstellung 
im zweiten Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag aufwands-
wirksam ist.

ACHTUNG: Bei Miethäusern, die vor 1915 erbaut wurden, 
kann auch ohne Gutachten ein AfA-Satz von höchstens 2% an-
gewendet werden. Dieser begünstigte AfA-Satz kann nicht in 
Kombination mit der beschleunigten AfA angewendet werden. 
Wird eine langfristige Vermietung angestrebt, so muss der 
gesamte Abschreibungszeitraum betrachtet werden. Die be-
schleunigte AfA bewirkt nämlich eine steuerliche Nutzungs-
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dauer von 63,67 Jahren, die besondere AfA für Alt-Mietgebäu-
den eine steuerliche Nutzungsdauer von 50 Jahren. Diese 
Differenz von 13,67 Jahren kann von der anfänglich höheren 
beschleunigten Abschreibung nicht kompensiert werden. In 
einer Barwertbetrachtung zeigt sich, dass bereits nach dem 
11. Jahr der begünstigte AfA-Satz von 2 % der beschleunigten 
AfA vorzuziehen ist.

Halbjahresabschreibung, GWG und stille Reserven
■ Wenn noch heuer Investitionen getätigt werden und das 

angeschaffte Wirtschaftsgut auch noch bis zum 31. Dezem-
ber 2023 in Betrieb genommen wird, steht die Halbjahres-
abschreibung zu. 

■ Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 1.000 (exklusive 
USt. bei Vorsteuerabzug) können sofort als geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) abgesetzt werden. 

■ Stille Reserven aus der Veräußerung von mindestens seit 
sieben Jahren (15 Jahren bei Grundstücken) im Betriebs-
vermögen befindlichen Anlagegütern können unter be-
stimmten Voraussetzungen bei natürlichen Personen auf 
Ersatzbeschaffungen übertragen oder einer Übertragungs-
rücklage zugeführt werden.

DISPOSITION ÜBER ERTRÄGE / EINNAH-
MEN BZW AUFWENDUNGEN / AUSGABEN
Bilanzierer haben durch Vorziehen von Aufwendungen und 
Verschieben von Erträgen einen gewissen Gestaltungsspiel-
raum. Beachten Sie auch, dass bei halbfertigen Arbeiten und 
Erzeugnissen eine Gewinnrealisierung unterbleibt.  

Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ebenfalls durch Vor-
ziehen von Ausgaben (zB. Akonto auf Wareneinkäufe, Mieten 
2024 oder GSVG-Beitragsnachzahlungen für das Jahr 2023) 
und Verschieben von Einnahmen in das Folgejahr ihre Ein-
künfte steuern. Dabei ist aber zu beachten, dass regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die 15 Tage vor 
oder nach dem Jahresende bezahlt werden, dem Jahr zuzu-
rechnen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören.

Diese Dispositionen sind im Jahr 2023 besonders interessant, 
da im Jahr 2024 folgende nachhaltige Steuerentlastungen 
durchgeführt werden:
■ Senkung der 3.Tarifstufe der Einkommensteuer von 41% 

auf 40% 
■ Valorisierung der Tarifgrenzen im Rahmen der Abschaffung 

der „kalten Progression“
■ Senkung der Körperschaftsteuer von 24% auf 23%

TIPP
Diese Steuersenkungen führen in aller Regel 
dazu, dass Ausgaben (sofern mit Gewinnen ver-
rechenbar) im Jahr 2023 getätigt bzw. Einnahmen 
möglichst im Jahr 2024 erzielt werden sollten. 

GEWINNFREIBETRAG / INVESTITIONS-
FREIBETRAG
Gewinnfreibetrag
Als Abgeltung für die begünstigte Besteuerung des 13./14. 
Gehalts der Lohnsteuerpflichtigen steht allen einkommen-
steuerpflichtigen natürlichen Personen der Gewinnfreibetrag 
(GFB) unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu. Der GFB 
beträgt ab dem Jahr 2023 bis zu 15% des Gewinns, max.  
€ 45.950 pro Jahr.

Ein Grundfreibetrag von 15% von bis zu € 30.000 Gewinn steht 
Steuerpflichtigen automatisch zu (15% von € 30.000 = € 4.500). 
Für Gewinne über € 30.000 steht ein über den Grundfreibe-

Gewinn in € %-Satz GFB GFB in € insges. €

bis 30.000 15%  4.500  4.500

30.000 – 175.000 13% 18.850 23.350

175.000 – 350.000   7% 12.250 35.000

350.000 – 580.000 4,5% 10.350 45.950

über 580.000  0 % 0 45.950

trag hinausgehender (investitionsbedingter) GFB nur zu, 
wenn der Steuerpflichtige im betreffenden Jahr bestimmte 
Investitionen getätigt hat. Als begünstigte Investitionen kommen 
ungebrauchte, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit 
einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren in Betracht, 
wie beispielsweise Maschinen, Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung, LKW, Hardware und Gebäudeinvestitionen ab Fertig-
stellung. Ausgeschlossen sind PKW, Software und gebrauchte 
Wirtschaftsgüter. Auch bestimmte Wertpapiere können für 
die Geltendmachung eines investitionsbedingten GFB heran-
gezogen werden. Das sind alle Anleihen sowie Anleihen- und 
Immobilienfonds, welche als Deckungswertpapiere für die 
Pensionsrückstellung zugelassen sind.

Diese Wertpapiere müssen ab dem Anschaffungszeitpunkt 
mindestens vier Jahre als Anlagevermögen gewidmet werden. 
Am einfachsten ist es nach wie vor, die für den investitionsbe-
dingten GFB erforderliche Investitionsdeckung bei Gewinnen 
über € 30.000 durch den Kauf der begünstigten Wertpapiere 
zu erfüllen. Für den GFB angeschaffte Wertpapiere können 
jederzeit verpfändet werden. Um den GFB optimal zu nutzen, 
sollte etwa bis Mitte Dezember gemeinsam mit dem Steuer-
berater der erwartete steuerliche Jahresgewinn 2023 ge-
schätzt und der voraussichtlich über € 4.500 (= Grundfreibe-
trag!) liegende Gewinnfreibetrag nach den oben dargestellten 
Stufen ermittelt und in entsprechender Höhe Wertpapiere 
gekauft werden. Die Wertpapiere müssen bis zum 31.12.2023 
auf Ihrem Depot eingeliefert sein!

TIPP
Auch für selbständige Nebeneinkünfte (zB. aus 
einem Werk- oder freien Dienstvertrag), Bezüge 
eines selbständig tätigen Gesellschafter-Ge-
schäftsführers oder Aufsichtsrats- und Stiftungs-
vorstandsvergütungen steht der GFB zu.
Hinweis: Bei Inanspruchnahme einer Betriebs-
ausgabenpauschalierung steht nur der Grund-
freibetrag (€ 4.500) zu.

Achtung: Beachten Sie, dass bei einer Betriebsveräußerung 
oder Betriebsaufgabe der GFB nachversteuert werden muss, 
sofern die Mindestbehaltedauer von 4 Jahren nicht erfüllt ist. 
Bei einer Betriebsaufgabe auf Grund von höherer Gewalt (zB. 
Tod des Steuerpflichtigen ohne Übergang bzw. Fortführung 
des Betriebs im Rahmen der Erbfolge) oder infolge behörd-
lichen Eingriffs unterbleibt eine Nachversteuerung.

Investitionsfreibetrag 
Mit dem Wirtschaftsjahr 2023 wurde der neue Investitions-
freibetrag eingeführt. Der Investitionsfreibetrag führt zu einer 
zusätzlichen Abschreibung von 10% (bei klimafreundlichen 
Investitionen 15%) der Anschaffungskosten der Anlagegüter 
(für maximal € 1 Mio Anschaffungskosten pa.). Voraussetzung 
für die Geltendmachung des Investitionsfreibetrags ist, dass 
die entsprechenden Wirtschaftsgüter eine betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben und 
einem inländischen Betrieb bzw einer inländischen Betriebs-
stätte zuzuordnen sind. Ausgenommen vom Investitionsfrei-
betrag sind folgende Wirtschaftsgüter: 
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TIPP
Der Investitionsfreibetrag ist ein Wahlrecht, 
welches im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung mit der Steuererklärung ausgeübt werden 
muss. Da der Investitionsfreibetrag nicht gleich-
zeitig mit dem investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrag geltend gemacht werden kann, empfiehlt 
es sich, für jedes Wirtschaftsgut einen Vorteilhaf-
tigkeitsvergleich anzustellen. 

WAS SIE BEI DER STEUERPLANUNG FÜR 
2023 BEACHTEN SOLLTEN
Gebäudeentnahme zum Buchwert
Entnahmen aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen 
sind grundsätzlich mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme 
zu bewerten. Dabei wurden bei Betriebsgebäuden regelmäßig 
stille Reserven aufgedeckt, welche im Entnahmezeitpunkt zu 
versteuern sind. Seit dem 1.7.2023 erfolgt die Entnahme von 
Betriebsgebäuden zum Buchwert und führt somit zu keiner 
Realisation der stillen Reserven. Dadurch entfällt eine unmit-
telbare steuerliche Auswirkung. In diesem Zusammenhang 
wird präzisiert, dass die Herstellerbefreiung nur dann gilt, 
wenn das Gebäude im Privatvermögen hergestellt wurde. 

Selbst hergestellte Gebäude (im Betriebsvermögen) bleiben 
nach Entnahme ins Privatvermögen also steuerhängig. Durch 
die Neuregelung entfällt damit die dadurch obsolet gewor-
dene Gebäudebegünstigung bei Betriebsaufgabe. Bei Betriebs-
aufgaben, die zur Besteuerung mit dem Hälftesteuersatz be-
rechtigen (60. Lebensjahr vollendet oder Erwerbsunfähigkeit, 
etc.) dürfen aber auf Antrag die stillen Reserven des Gebäudes 
– unter Anwendung des Häftesteuersatzes – besteuert und 
damit das Gebäude steuerlich auf den gemeinen Wert aufge-
wertet werden (§ 24 Abs 6 EStG idF AbgÄG 2023).

ANMERKUNG: Nach einer steuerfreien Gebäudeentnahme ist 
es möglich, eine Veräußerung eines aus dem Betriebsvermö-
gen entnommenen Gebäudes steuerfrei zu stellen, indem die-
ses nach der Entnahme und vor Veräußerung für 5 Jahre 
durchgehend als Hauptwohnsitz für den Steuerpflichtigen 
dient bzw. gedient hat.

SPENDEN AUS DEM BETRIEBSVERMÖGEN 
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz 
genannte begünstigte Institutionen sind grundsätzlich bis 
maximal 10% des Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres 
steuerlich absetzbar. Als Obergrenze gilt der Gewinn vor Be-
rücksichtigung des Gewinnfreibetrags. Damit derartige Spen-
den noch im Jahr 2023 abgesetzt werden können, müssen sie 
bis spätestens 31.12.2023 geleistet werden (für weitere De-
tails siehe Ausführungen zu „Spenden als Sonderausgaben“).

Zusätzlich zu diesen Spenden sind als Betriebsausgaben 

auch Geld- und Sachspenden im Zusammenhang mit der  
Hilfestellung bei (nationalen und internationalen) Katastro-
phen (insbesondere bei Hochwasser-, Erdrutschungs-, Ver-
murungs- und Lawinenschäden) absetzbar und zwar betrags-
mäßig unbegrenzt! Auch kriegerische Ereignisse, 
Terroranschläge oder sonstige humanitäre Katastrophen (zB. 
Seuchen, Hungersnöte, Flüchtlingskatastrophen) gelten als 
Katastrophenfall iSd EStG. Voraussetzung ist, dass sie als 
Werbung entsprechend vermarktet werden (zB. durch Erwäh-
nung auf der Website oder in Werbeprospekten des Unter-
nehmens).

TIPP
Steuerlich absetzbar sind auch Sponsorbeträge 
an diverse gemeinnützige, kulturelle, sportliche 
und ähnliche Institutionen (Oper, Museen, Sport-
vereine, etc.), wenn damit eine angemessene Ge-
genleistung in Form von Werbeleistungen ver-
bunden ist. Bei derartigen Zahlungen handelt es 
sich dann nämlich nicht um Spenden, sondern um 
echten Werbeaufwand.

VORTEILE DER E-MOBILITÄT
Investitionen in die Elektromobilität wurden im Jahr 2023 
durch die Einführung des Investitionsfreibetrags attraktiver 
gemacht. Obwohl die betrieblichen Förderungen für den An-
kauf von E-PKWs auf soziale Einrichtungen, Fahrschulen, E-
Carsharing und E-Taxis eingeschränkt wurde, sind Elektro-
fahrzeuge steuerlich immer noch dem Verbrennungsmotor 
vorzuziehen. Folgende Vorteile können die Elektrofahrzeuge 
(CO2-Emissionswert von 0 g/km) gegenüber den herkömm-
lichen, mit Verbrennungsmotoren betriebenen Fahrzeugen 
für sich verbuchen: 

Vorsteuerabzugsfähigkeit: Der volle Vorsteuerabzug steht al-
lerdings nur bei Anschaffungskosten des PKW bzw des Kraft-
rads bis maximal € 40.000 brutto zu. Zwischen € 40.000 und € 
80.000 brutto gibt es einen aliquoten Vorsteuerabzug. Kostet 
das Elektroauto mehr als € 80.000 brutto, so steht kein Vor-
steuerabzug zu. 

Achtung: Hybridfahrzeuge sind nicht von den Begünstigungen 
der reinen Elektroautos umfasst. 

Die laufenden Kosten wie zB. Stromkosten und die Kosten für 
Stromabgabestellen sind unabhängig von den Anschaffungs-
kosten voll vorsteuerabzugsfähig.

E-Mobilitätsförderung: Im Jahr 2023 wird die Förderung für 
die Anschaffung von Elektro-PKW für Betriebe nur noch für 
soziale Einrichtungen, Fahrschulen, E-Carsharing und E-Taxis 
angeboten. Die Förderung beträgt € 1.000. Für Private beträgt 
die Förderung bis zu € 3.000, maximal jedoch 50% der An-
schaffungskosten. Hybridfahrzeuge werden nicht gefördert. 
Des Weiteren wird die E-Ladeinfrastruktur (zB. Wallbox, intel-
ligente Ladekabel) ebenfalls gefördert (sowohl privat als auch 
betrieblich). 

Achtung: Die E-Mobilitätsförderung wird nur gewährt, wenn 
der Brutto-Listenpreis (Basismodell ohne Sonderausstat-
tung) des PKW € 60.000 nicht überschreitet. 

Degressive Abschreibung: Elektrofahrzeuge mit einem Emis-
sionswert von 0 g/km genießen die Vorteile der degressiven 
Abschreibung (siehe Punkt 1.1)

Keine NoVA: Da die NoVA anhand des CO2-Ausstoßes berechnet 
wird, sind Elektrofahrzeuge mit einem Emissionswert von  
0 g/km gänzlich davon befreit.

Kein Sachbezug: Für Mitarbeiter, die das arbeitgebereigene 
Elektroauto privat nutzen dürfen, fällt kein Sachbezug an.

■ Wirtschaftsgüter, für die der investitionsbedingte Gewinn-
freibetrag geltend gemacht wird

■ Wirtschaftsgüter, für die ausdrücklich eine Sonderform der 
Abschreibung vorgesehen ist, ausgenommen KFZ mit 
einem CO2-Emissionswert von 0 g/km

■ Geringwertige Wirtschaftsgüter
■ Unkörperliche Wirtschaftsgüter (außer aus den Bereichen 

Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life- 
Science)

■ Gebrauchte Wirtschaftsgüter
■ Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder Speiche-

rung fossiler Energieträger dienen
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Keine motorbezogene Versicherungssteuer: reine Elektro-
fahrzeuge sind von der motorbezogenen Versicherungssteuer 
gänzlich befreit.

Investitionsfreibetrag: Möglichkeit zur Inanspruchnahme von 
15% der Anschaffungskosten.

TIPPS FÜR KLEINUNTERNEHMER
Kleinunternehmer in der Umsatzsteuer
Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu  
€ 35.000 sind umsatzsteuerlich Kleinunternehmer und damit 
von der Umsatzsteuer befreit. Je nach anzuwendendem Um-
satzsteuersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl USt.) 
von € 38.500 (bei nur 10%igen Umsätzen, wie zB. Wohnungs-
vermietung) bis € 42.000 (bei nur 20%igen Umsätzen). Von 
der Berechnung der Kleinunternehmergrenze ausgenommen 
sind bestimmte steuerfreie Umsätze wie zB. aus ärztlicher 
Tätigkeit oder als Aufsichtsrat. Ebenfalls von der Berechnung 
der Kleinunternehmergrenze ausgenommen sind Umsätze, 
die im Rahmen des EU-OSS (OneStopShop – Versandhandel) 
erklärt werden. Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-
regelung darf keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. 
Überdies geht der Vorsteuerabzug für alle mit diesen Umsät-
zen zusammenhängenden Ausgaben verloren. 

Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem 
Umsatz knapp an der Kleinunternehmergrenze bewegen, 
sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von 
netto € 35.000 im laufenden Jahr noch überschreiten werden. 
Eine einmalige Überschreitung um 15% innerhalb von 5 Jah-
ren ist unschädlich. Wird die Grenze überschritten, müssen 
bei Leistungen an Unternehmer allenfalls noch im Jahr 2023 
korrigierte Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt werden. 
Bei Leistungen an Nichtunternehmer ist erfahrungsgemäß 
eine Rechnungskorrektur schwer möglich, weshalb die dann 
geschuldete Umsatzsteuer aus dem Brutto-Einnahmenbetrag 
herausgerechnet werden muss.

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung 
für Kleinunternehmer zu verzichten (etwa um dadurch in den 
Genuss des Vorsteuerabzugs für die mit den Umsätzen zu-
sammenhängenden Ausgaben, zB. Investitionen, zu kommen). 
Der Verzicht wird vor allem dann leichter fallen, wenn die 
Kunden ohnedies weitaus überwiegend wiederum vorsteuer-
abzugsberechtigte Unternehmer sind.

TIPP
Ein Kleinunternehmer kann bis zur Rechtskraft des 
Umsatzsteuerbescheids schriftlich gegenüber dem 
Finanzamt auf die Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung verzichten. Der Verzicht bindet den Unter-
nehmer allerdings für fünf Jahre!

TIPP
Da bei nebenberuflichen Einkünften (zB. Vortragstätig-
keit, Autorenhonorare) sehr oft ohnehin nur geringe 
Betriebsausgaben anfallen, kann die Inanspruchnahme 
der Pauschalierung interessant werden. 

Kleinunternehmerpauschalierung für Einnahmen-Ausgaben 
Rechner 
Bei selbständiger oder gewerblicher Tätigkeit kann der Gewinn 
pauschal ermittelt werden, wenn die umsatzsteuerrechtliche 
Kleinunternehmerregelung anwendbar ist oder nur deswegen 
nicht anwendbar ist, weil die Umsatzgrenze um nicht mehr 
als € 5.000 überschritten wurde. Die Kleinunternehmerpau-
schalierung ist auch dann anwendbar, wenn eine andere un-
echte Umsatzsteuerbefreiung der umsatzsteuerrechtlichen 
Kleinunternehmerregelung vorgeht (zB. Ärzte oder Versiche-
rungsvertreter). Ausgenommen sind aber Einkünfte als Ge-
sellschafter-Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglied und Stif-
tungsvorstand. Bei der Gewinnermittlung sind dabei die 
Betriebsausgaben pauschal mit 45% bzw. 20% bei Dienstlei-
stungsbetrieben anzusetzen. Daneben können nur noch Sozial-
versicherungsbeiträge, das Arbeitsplatzpauschale sowie das 
50%ige Pauschale für betrieblich genutzte Netzkarten für 

„KLEINUNTERNEHMER“- GSVG-BEFREI-
UNG BIS 31.12.2023 BEANTRAGEN
Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können bis späte-
stens 31.12.2023 rückwirkend für das laufende Jahr die Be-
freiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach 
GSVG (Ärzte nur Pensionsversicherung) beantragen, wenn 
die steuerpflichtigen Einkünfte 2023 maximal € 6.010,92 und 
der Jahresumsatz 2023 maximal € 35.000 aus sämtlichen un-
ternehmerischen Tätigkeiten betragen werden. Antragsbe-
rechtigt sind
■ Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den 

letzten fünf Jahren), die das 57. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.

■ Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie
■ Männer und Frauen, die das 57. Lebensjahr (nicht aber das 

60. Lebensjahr) vollendet haben, wenn sie in den letzten 
fünf Jahren die maßgeblichen Umsatz- und Einkunftsgrenzen 
nicht überschritten haben.

Die Befreiung kann auch während des Bezugs von Kinderbe-
treuungsgeld oder bei Bestehen einer Teilversicherung wäh-
rend der Kindererziehungszeit beantragt werden, wenn die 
monatlichen Einkünfte maximal € 500,91 und der monatliche 
Umsatz maximal € 2.916,67 betragen.

Massenbeförderungsmittel abgezogen werden. Der Grund-
freibetrag des Gewinnfreibetrages steht ebenfalls zu. 

TIPP
Der Antrag für 2023 muss spätestens am 31.12.2023 
bei der SVS einlangen. Wurden im Jahr 2023 bereits 
Leistungen aus der Krankenversicherung bezogen, 
gilt die Befreiung von KV-Beiträgen erst ab Einlangen 
des Antrags.

ARBEITSPLATZPAUSCHALE UND NETZ-
KARTE FÜR SELBSTSTÄNDIGE
Das Arbeitsplatzpauschale steht für Aufwendungen aus der 
(teilweise) betrieblichen Nutzung der eigenen Wohnung zu, 
wenn kein anderer Raum für die betriebliche Tätigkeit zur 
Verfügung steht. Es wird zwischen dem „großen“ und dem 
„kleinen“ Pauschale unterschieden:
■ € 1.200 pro Jahr stehen zu, wenn keine anderen Einkünfte 

aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als € 11.000 
erzielt werden, für die außerhalb der Wohnung ein anderer 
Raum zur Verfügung steht.

■ € 300 pro Jahr stehen zu, wenn die anderen Aktiveinkünfte 
mehr als € 11.000 betragen. Daneben sind Aufwendungen 
für ergonomisches Mobiliar abzugsfähig (ebenfalls max. 
€ 300 pro Jahr).

Seit 2023 können Selbstständige ohne Aufzeichnung der 
Trennung in betriebliche und private Fahrten 50% der Ausga-
ben für eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für ein Massen-
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TIPP
Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen 
sollten Sie als Privatperson sämtliche Belege im Zu-
sammenhang mit Grundstücken aufbewahren. Dazu 
zählen neben dem Kaufvertrag vor allem auch die Be-
lege über Anschaffungsnebenkosten (zB. Anwalts- und 
Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Schätzkosten) sowie 
über alle nach dem Kauf durchgeführten Investiti-
onen. All diese Kosten erhöhen bei der Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns die tatsächlichen Anschaffungs-
kosten und reduzieren damit den steuerpflichtigen 
Gewinn.

Auf jeden Fall platzsparender ist eine elektronische Archivie-
rung aller Buchhaltungsunterlagen. In diesem Fall ist darauf 
zu achten, dass die inhaltsgleiche, vollständige und geord-
nete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist jederzeit gewährleistet ist.

STEUERTIPPS FÜR ARBEITGEBER  
& MITARBEITER

„Mehr Netto vom Brutto“ könnte das Motto lauten, wenn Sie in 
Hinblick auf einen Teuerungsausgleich überlegen, Ihren Mit-
arbeitern noch steuerfrei etwas zukommen zu lassen.

ZUKUNFTSSICHERUNG FÜR DIENSTNEH-
MER BIS € 300 STEUERFREI
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfall-
versicherungen (einschließlich Zeichnung eines Pensions-In-
vestmentfonds) durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer 
oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern ist bis zu € 300 
pro Jahr und Arbeitnehmer nach wie vor steuerfrei.

ACHTUNG: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch 
nicht überschritten ist, besteht für die Zahlungen, wenn sie 
aus einer Bezugsumwandlung stammen, Sozialversiche-
rungspflicht.

MITARBEITERBETEILIGUNGEN UND TEU-
ERUNGSPRÄMIE
Mitarbeiterbeteiligung

Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Ab-
gabe von Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers 
oder an mit diesem verbundenen Konzernunternehmen be-
steht ein Freibetrag pro Mitarbeiter und Jahr von € 3.000. Der 
Vorteil muss allen Mitarbeitern oder einer bestimmten Gruppe 
von ihnen zukommen; die Beteiligung muss vom Mitarbeiter 
länger als 5 Jahre gehalten werden. Nach Ansicht des VwGH 
stellen auch die Angehörigen des Managements eine begün-
stigungsfähige Gruppe dar.

Mitarbeitergewinnbeteiligung und Teuerungsprämie

Seit dem 1.1.2022 besteht die Möglichkeit, aktive Mitarbeiter 
am Vorjahreserfolg des Unternehmens bis zu € 3.000 steuer-
frei zu beteiligen. Alternativ kann noch im Jahr 2023 eine 
steuerfreie Teuerungsprämie von bis zu € 3.000 an Mitarbeiter 
ausbezahlt werden. Die wichtigsten Unterschiede haben wir 
gegenübergestellt:

Teuerungsprämie MA-Gewinnbeteiligung

Begünstigte Prämienhöhe € 2.000 pro Jahr pro MA, ohne Voraus-
setzungen; zusätzlich € 1.000 bei einer 
lohngestaltenden Vorschrift

€ 3.000 pro Jahr pro MA

Abgabenrechtliche Befreiungen Lohnsteuer, Kommunalsteuer, Dienstge-
berbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeber-
beitrag sowie Sozialversicherungsbeiträ-
ge

Lohnsteuer

Mitarbeitergruppen keine MA-Gruppen Gewinnbeteiligung muss an  
Mitarbeitergruppen mit objektiven, 
nachvollziehbaren Kriterien erfolgen

Unternehmensgewinn kein Gewinn erforderlich Prämienhöhe mit dem Vorjahres-EBIT 
gedeckelt

Ersetzt „normale“ Prämien Nein, es muss sich um zusätzliche 
Zahlungen handeln

Ja, bei Vorliegen aller  
Voraussetzungen

beförderungsmittel pauschal als Betriebsausgabe absetzen, 
sofern diese auch für betriebliche Fahrten glaubhaft verwendet 
werden. Der Pauschalbetrag kann auch bei der Basispau-
schalierung oder der Kleinunternehmerpauschalierung als 
zusätzliche Betriebsausgabe berücksichtigt werden.

HINWEIS zur Umsatzsteuer: Es sind 50% der Bruttokosten als 
Betriebsausgabe anzusetzen, da für den Vorsteuerabzug die 
tatsächliche unternehmerische Nutzung nachgewiesen werden 
müsste.

ENDE DER AUFBEWAHRUNG FÜR UNTER-
LAGEN AUS 2016
Zum 31.12.2023 läuft die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für 
Bücher, Aufzeichnungen, Belege etc. des Jahres 2016 aus. 
Diese können daher ab 1.1.2024 vernichtet werden. Beachten 
Sie aber, dass Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, 
wenn sie in einem anhängigen Beschwerdeverfahren (lt. BAO) 
oder für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Ver-
fahren (lt. UGB), in dem Ihnen Parteistellung zukommt, von 
Bedeutung sind. 
Für Grundstücke, die ab dem 1.4.2012 erstmals unternehme-
risch genutzt werden, gilt im Falle einer Änderung der Ver-
hältnisse, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maß-
geblich waren, ein Berichtigungszeitraum für die Vorsteuer 
von 20 Jahren. Die Aufbewahrungsfrist für Unterlagen derar-
tiger Grundstücke beträgt 22 Jahre.

HINWEIS: verlängerte Aufbewahrungsfrist aller Unterlagen, 
Belege und Arbeitszeitaufzeichnungen in Zusammenhang mit:
■ Kurzarbeit: 10 Jahre ab Ende des Jahres der letzten Aus-

zahlung der gesamten Förderung
■ Investitionsprämie: 10 Jahre ab Ende des Kalenderjahres 

der letzten Auszahlung
■ Energiekostenzuschüsse: 10 Jahre ab Ende des Kalender-

jahres der letzten Auszahlung
■ COFAG-Förderbedingungen: 7 Jahre
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TIPP
In aller Regel wird für den Arbeitgeber die Teuerungs-
prämie im Jahr 2023 das präferierte Instrument sein. 
Soll dem Mitarbeiter eine Teuerungsprämie zugewendet 
werden, so achten Sie darauf, dass diese spätestens 
mit der Dezember-Lohnabrechnung ausbezahlt wird.

WEIHNACHTSGESCHENKE BIS € 186 
STEUERFREI
(Weihnachts-)Geschenke an Mitarbeiter sind innerhalb eines 
Freibetrages von € 186 jährlich lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendungen handelt 
(zB. Warengutscheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer 
steuerpflichtig.

ACHTUNG: Wenn die Geschenke an Dienstnehmer über bloße 
Aufmerksamkeiten (zB. Bücher, CDs, Blumen) hinausgehen, 
besteht auch Umsatzsteuerpflicht (sofern dafür ein Vorsteuer-
abzug geltend gemacht werden konnte).

BETRIEBSVERANSTALTUNGEN BIS € 365 
STEUERFREI
Für eine Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB. Betriebs-
ausflug, Weihnachtsfeier, Teammeetings) steht pro Mitarbeiter 
und Jahr ein steuerfreier Betrag von € 365 zur Verfügung. 
Dabei gilt, dass alle Betriebsveranstaltungen des gesamten 
Jahres zusammengerechnet werden. Ein eventueller Mehr-
betrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn.

SACHZUWENDUNGEN ANLÄSSLICH 
EINES DIENST- ODER FIRMENJUBILÄUMS 
BIS € 186 STEUERFREI
Sachzuwendungen an Mitarbeiter, die anlässlich eines Firmen- 
oder Dienstjubiläums gewährt werden, sind bis € 186 pro Person 
und Jahr steuerfrei.

KINDERBETREUUNGSKOSTEN: € 1.000 ZU-
SCHUSS DES ARBEITGEBERS STEUERFREI
Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner 
Mitarbeiter einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann ist 
dieser Zuschuss bis zu einem Betrag von € 1.000 jährlich pro 
Kind bis zum zehnten Lebensjahr von Lohnsteuer und SV-
Beiträgen befreit. Voraussetzung ist, dass dem Arbeitnehmer 
für das Kind mehr als sechs Monate im Jahr der Kinderab-
setzbetrag gewährt wird. Der Zuschuss darf nicht an den Ar-
beitnehmer, sondern muss direkt an eine institutionelle Kin-
derbetreuungseinrichtung (zB. Kindergarten), an eine päda- 
gogisch qualifizierte Person oder in Form eines Gutscheins 
einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung geleistet 
werden. 

STEUERFREIES JOBTICKET BZW  
KLIMATICKET
Zur Förderung der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 
können die Kosten für ein öffentliches Verkehrsmittel (“Jobti-
cket”) auch dann steuerfrei vom Arbeitgeber übernommen 
werden, wenn das Ticket zumindest am Wohnort oder am  
Arbeitsort gültig ist. Unter das Jobticket fällt auch das sog 
„Klimaticket“ (auch als 1-2-3-Ticket bekannt).

Die Zurverfügungstellung ist durch gänzliche oder teilweise 
Kostenübernahme möglich. Die Verlängerung von Tickets, 
insbesondere von Jahreskarten, stellt einen Ticketerwerb 
dar. Wird das Jobticket allerdings anstatt des bisher gezahlten 
steuerpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, dann 
liegt eine nicht begünstigte, steuerpflichtige Gehaltsumwand-
lung vor. 

HOMEOFFICE
Als Abgeltung der Mehrkosten seiner Mitarbeiter im Homeoffice 
kann der Arbeitgeber für maximal 100 Tage pro Kalenderjahr 
bis zu € 3 pro Homeoffice-Tag (= € 300 pro Jahr) steuerfrei 
ausbezahlen. Für die Berücksichtigung dieses Homeoffice-
Pauschales muss die berufliche Tätigkeit auf Grund einer mit 
dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung (= Homeoffice-
Vereinbarung) in der Wohnung des Arbeitnehmers ausgeübt 
werden. 

Um die Homeoffice-Tage belegen zu können, hat der Arbeitgeber 
eine Aufzeichnungspflicht dieser Tage. Die Anzahl der Home-
office-Tage muss im Lohnkonto und im Lohnzettel (L16) ange-
führt werden. 

Wird das Homeoffice-Pauschale nicht bis zur maximalen Höhe 
vom Arbeitgeber ausgeschöpft, kann der Arbeitnehmer den 
Differenzbetrag bei seiner Arbeitnehmerveranlagung als 
Werbungskosten geltend machen.

BEISPIEL
Herr Fritz arbeitet 100 Tage ausschließlich in seiner 
Wohnung im Homeoffice. Sein Arbeitgeber bezahlt ihm 
pro Homeoffice-Tag € 2, in Summe also € 200. In der 
Steuererklärung kann Herr Fritz den nicht ausge-
schöpften Betrag von € 100 zusätzlich als Werbungs-
kosten geltend machen. Der Betrag ergibt sich aus der 
Differenz zwischen dem Maximalbetrag (€ 3 x 100 =  
€ 300) und dem vom Arbeitgeber erhaltenen Betrag in 
Höhe von € 200.

Digitale Arbeitsmittel sowie das (Mobil)Telefon, die dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber für Zwecke des Homeoffice zur Ver-
fügung gestellt werden, stellen auch bei teilweiser privater 
Nutzung keinen steuerpflichtigen Sachbezug dar.

Zusätzlich dazu können Arbeitnehmer Ausgaben für die ergo-
nomische Einrichtung ihres häuslichen Arbeitsplatzes außer-
halb eines Arbeitszimmers zusätzlich (zB. Schreibtisch, Dreh-
stuhl, Beleuchtung) bis zu einem Betrag von € 300 im 
Kalenderjahr 2023 als Werbungskosten geltend machen. Die 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass zumindest 26 Tage 
im Homeoffice gearbeitet wurde.

Hat ein Arbeitnehmer neben den ergonomischen Einrich-
tungen und dem Homeoffice-Pauschale zusätzlich ausschließ-
lich beruflich veranlasste Arbeitsmittel angeschafft, so können 
diese wie bisher als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Bei digitalen Arbeitsmitteln erfolgt allerdings eine Gegen-
rechnung mit dem Homeoffice-Pauschale.

PAUSCHALE REISEAUFWANDSENTSCHÄ-
DIGUNGEN
Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen an Sportler, Schieds- 
richter und Sportbetreuer (zB. Trainer, Masseure), die von ge-
meinnützigen Sportvereinen ausgezahlt werden, sind im Jahr 
2023 bis zu € 120 pro Einsatztag, höchstens aber € 720 pro 
Kalendermonat der Tätigkeit steuerfrei und beitragsfrei. 

ACHTUNG: Es wurde eine jährliche Meldepflicht für die aus-
zahlenden Vereine eingeführt. Für jeden Sportler, Schieds-
richter, Betreuer, dem für eine nichtselbständige Tätigkeit 
steuerfrei pauschale Reiseaufwendungen ausbezahlt worden 
sind, hat der Verein bis Ende Februar des Folgejahres eine 
Meldung an das Finanzamt zu schicken (erstmals bis 
29.2.2024 für das Jahr 2023).

Online lesen auf kanzlei-winner.at
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TIPP
Spenden, Kirchenbeiträge oder Beiträge für die frei-
willige Weiterversicherung oder für den Nachkauf von 
Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung 
werden für das Jahr 2023 nur mehr auf Grund der 
elektronisch übermittelten Daten der Empfängerorga-
nisationen bei Ihrer (Arbeitnehmer) Veranlagung be-
rücksichtigt.

TIPP
Aufwendungen für Arbeitsmittel können als Wer-
bungskosten abgesetzt werden, wobei die Grenze für 
geringwertige Wirtschaftsgüter zu beachten ist. Wenn 
Sie privat einen Computer anschaffen, den Sie für be-
rufliche Zwecke benötigen, kann er im Jahr 2023 –  
insoweit die Anschaffungskosten € 1.000 nicht über-
steigen – sofort abgeschrieben werden. Denken Sie 
daran, dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, 
dass dieser Computer auch privat genutzt werden 
kann, und ohne Nachweis ein Privatanteil von 40% 
auszuscheiden ist.

STEUERTIPPS FÜR ARBEITNEHMER STEUERTIPPS FÜR ALLE STEUER-
PFLICHTIGEN

WERBUNGSKOSTEN NOCH VOR DEM 
31.12.2023 BEZAHLEN
Werbungskosten müssen bis zum 31.12.2023 bezahlt werden, 
damit sie 2023 noch von der Steuer abgesetzt werden können. 
Denken Sie dabei insbesondere an Fortbildungskosten (Semi-
nare, Kurse, Schulungen, etc, samt allen damit verbundenen 
Nebenkosten wie Reisekosten und Verpflegungsmehrauf-
wand), Familienheimfahrten, Kosten für eine doppelte Haus-
haltsführung, Telefonspesen, Fachliteratur, beruflich veran-
lasste Mitgliedsbeiträge etc. Auch 2023 geleistete Voraus- 
zahlungen für derartige Kosten können noch 2023 abgesetzt 
werden. Ausbildungskosten, wenn sie mit der beruflichen 
oder einer verwandten Tätigkeit in Zusammenhang stehen, 
und Kosten der Umschulung können ebenso als Werbungsko-
sten geltend gemacht werden.

ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2018 SO-
WIE RÜCKZAHLUNG VON ZU UNRECHT 
EINBEHALTENER LOHNSTEUER DES JAH-
RES 2018 BEANTRAGEN
Wer zwecks Geltendmachung von Steuervorteilen, wie 
■ Steuerrefundierung bei schwankenden Bezügen (Jahres-

ausgleichseffekt); 
■ Geltendmachung von Werbungskosten, Pendlerpauschale 

und Pendlereuro, Sonderausgaben, außergewöhnlichen 
Belastungen;

■ Verlusten aus anderen Einkünften, zB Vermietungseinkünf-
ten; 

■ Geltendmachung von Alleinverdiener- bzw Alleinerziehe-
rabsetzbetrag bzw des Mehrkindzuschlags;

■ Geltendmachung des Unterhaltsabsetzbetrags;
■ Gutschrift von Negativsteuern 

eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür 5 
Jahre Zeit. 

HINWEIS: Am 31.12.2023 endet daher die Frist für den Antrag 
auf Arbeitnehmerveranlagung 2018.

Hat ein Dienstgeber im Jahr 2018 von den Gehaltsbezügen 
eines Arbeitnehmers zu Unrecht Lohnsteuer einbehalten, 
kann dieser bis spätestens 31.12.2023 beim Finanzamt einen 
Rückzahlungsantrag stellen.

SONDERAUSGABEN NOCH 2023 BEZAHLEN
Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten und freiwillige 
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung
Ohne Betragsbegrenzung und unabhängig vom Einkommen 
sind etwa Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten (Kauf 
von Schul- und Studienzeiten) und freiwillige Weiterversiche-
rungsbeiträge in der Pensions¬versicherung absetzbar. Ein-
malzahlungen können auf Antrag auf 10 Jahre verteilt als 
Sonderausgabe abgesetzt werden. 

Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag
Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben sind bestimmte 
Renten (zB Kaufpreisrenten nach Ablauf bestimmter steuer-
licher Fristen, vom Erben zu bezahlende Rentenlegate) sowie 
Steuer-beratungskosten. Kirchenbeiträge (auch wenn sie an 
vergleichbare Religionsgesellschaften in der EU/EWR be-
zahlt werden) sind mit einem jährlichen Höchstbetrag von € 
400 absetzbar. 

Spenden als Sonderausgaben
Folgende Spenden können steuerlich als Sonderausgaben/
Betriebsausgaben abgesetzt werden:
■ Spenden für Forschungsaufgaben oder der Erwachsenen-

bildung dienende Lehraufgaben an bestimmte Einrich-
tungen sowie Spenden an bestimmte, im Gesetz taxativ 
aufgezählte Organisationen, wie zB Museen, Bundesdenk-
malamt und Behindertensportdachverbände.

■ Spenden für mildtätige Zwecke, für die Bekämpfung von 
Armut und Not in Entwicklungsländern und für die Hilfe-
stellung in nationalen und internationalen Katastrophenfällen.

■ Spenden an Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- 
und Artenschutz widmen, Tierheime, freiwillige Feuerweh-
ren, Landesfeuerwehrverbände und die Internationale Anti-
Korruptions-Akademie (IACA), allgemein zugängliche 
Präsentation von Kunstwerken etc.

Die meisten begünstigten Spendenempfänger müssen sich 
beim Finanzamt registrieren lassen und werden auf der 
Homepage des BMF (bmf.gv.at/Service/allg/spenden) veröf-
fentlicht. Bestimmte österreichische Museen, das Bundes-
denkmalamt, Universitäten und ähnliche Institutionen sowie 
die freiwilligen Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände 
sind von der Registrierung ausgenommen.

Die Spenden an alle begünstigten Spendenempfänger sind 
innerhalb folgender Grenzen absetzbar:
■ Als Betriebsausgaben können Spenden bis zu 10% des Ge-

winns des laufenden Wirtschaftsjahres abgezogen werden.

Alle Inhalte dieser Ausgabe können Sie auch auf unserer Website nachlesen: kanzlei-winner.at
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TIPP
Bestimmte außergewöhnliche Belastungen (zB Behin-
derungen, Katastrophenschäden, Kosten der auswär-
tigen Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kür-
zung um einen Selbstbehalt absetzbar. Bedingt durch 
das vermehrte Auftreten von Unwettern im Jahr 2023 
sind außergewöhnliche Belastungen im Zusammen-
hang mit Katastrophenschäden besonders zu beach-
ten. Zu Katastrophenschäden zählen Kosten für die 
Beseitigung unmittelbarer Katastrophenschäden, die 
Kosten für Reparatur und Sanierung von beschä-
digten Gegenständen sowie Kosten für die Ersatzbe-
schaffung zerstörter Gegenstände.

TIPP
Krankheitskosten sind grundsätzlich von der erkrank-
ten Person selbst zu tragen, wobei der erkrank- 
ten Person ein steuerfreies Existenzminimum von  
€ 11.693 bleiben muss. Daher können Krankheitsko-
sten vom (Ehe-)Partner übernommen und abgesetzt 
werden, wenn ohne Übernahme der Kosten das Ein-
kommen des erkrankten (Ehe-)Partners unter das 
steuerliche Existenzminimum fallen würde.

WERTPAPIERVERLUSTE REALISIEREN
Für Gewinne von Verkäufen von sogenanntem „Neuvermögen“ 
im Jahr 2023 fällt die Wertpapiergewinnsteuer von 27,5% an. 
Zum „Neuvermögen“ zählen alle seit dem 1.1.2011 erwor-
benen Aktien und Investmentfonds sowie alle anderen ab 
dem 1.4.2012 entgeltlich erworbenen Kapitalanlagen (insbe-
sondere Anleihen, Derivate). Seit dem Jahr 2023 zählen auch 
erworbene Kryptowährungen, welche nach dem 31.3.2021 

TIPP
Verluste aus der Veräußerung dieser dem „Neuver-
mögen“ zuzurechnenden Kapitalanlagen können nicht 
nur mit Veräußerungsgewinnen, sondern auch mit 
Dividenden und Zinsen aus Anleihen (nicht jedoch mit 
zB. Sparbuchzinsen) ausgeglichen werden. 

TIPP
Wenn Sie bei verschiedenen Banken Wertpapierdepots 
oder zB. mit Ihrer Ehefrau ein Gemeinschaftsdepot 
haben, müssen Sie Bescheinigungen über den Verlust-
ausgleich anfordern. Im Rahmen der Steuererklä-
rungen können Sie dann eventuell bei einem Wertpa-
pierdepot nicht verwertete Verluste mit den positiven 
Einkünften aus dem anderen Wertpapierdepot aus-
gleichen.

AUS DER LOHNVERRECHNUNG: DAUER-
BRENNPUNKT GPLB PRÜFUNG
Unsere Erfahrung in letzter Zeit hat gezeigt, dass es bei soge-
nannten Sachbezügen immer öfter zu Nachforderungen kommt:

Sachbezug PKW
Werden Kraftfahrzeuge aus dem Betriebsvermögen auch privat 
genutzt, sei es vom Geschäftsführer oder vom Dienstnehmer, 
ist ein Sachbezug anzusetzen, dabei reicht schon die Möglich-
keit zur privaten Verwendung aus. 

Wird das Fahrzeug ausschließlich betrieblich genutzt, muss 
diese Tatsache belegt und bewiesen werden. Dazu sollte ein 
schriftliches Verbot zur Privatnutzung vorliegen und es muss 
in jedem Fall ein lückenloses Fahrtenbuch geführt werden. 

Wird das Fahrzeug hingegen auch privat verwendet – dazu 
zählen auch Fahrten Wohnung-Betrieb – ist zwingend ein 
Sachbezug anzusetzen. 

Für die Ansetzung eines halben Sachbezuges (privat gefahre-
nen Kilometer max. 6000 km pro Jahr) muss unbedingt ein 
lückenloses Fahrtenbuch geführt werden.

Sachbezug Elektrofahrzeuge
Momentan ist für elektrisch betriebene und somit emissions-
freie Kraftfahrzeuge ein Sachbezug von Null anzusetzen.

Allerdings kann sich ein Sachbezug für Kostenzuschüsse im 
Bereich zur Errichtung von e-Ladestationen oder bei Zu-
schüssen für das Laden von e-Autos ergeben.

Sachbezug Wohnung
Kann eine vom Betrieb zur Verfügung gestellte Wohnung ko-
stenfrei genutzt werden, muss hierfür ein Sachbezug ange-
setzt werden. 

ACHTUNG: Das kann auch zum Thema bei Wohnungen bis zu 
30m² im Saisonbereich werden, da sich Dienstnehmer immer 
öfter dort zum Hauptwohnsitz anmelden und die Wohnung 
dauerhaft genutzt wird – diese Konstellation führt daher auch 
zu einem Sachbezug von Kleinstwohnungen.

WICHTIG: Zeitaufzeichnungen für alle Dienstnehmer sind 
mittlerweile bei jeder Prüfung vorzulegen, bitte daher unbe-
dingt zeitnahe und lückenlose Aufzeichnungen führen!! 

Bitte wenden Sie sich gerne an unsere Spezialisten in der 
Lohnverrechnung der WINNER Steuerberatung KG und stellen 
Sie so sicher, dass Sie rechtlich auf einem sicheren Weg sind.

■ Als Sonderausgaben absetzbare private Spenden sind mit 
10% des aktuellen Jahreseinkommens begrenzt, wobei 
schon abgezogene betriebliche Spenden auf diese Grenze 
angerechnet werden.

Öko-Sonderausgabenpauschale
Seit dem Jahr 2022 sind die Ausgaben für die thermische Sa-
nierung von Gebäuden und der Ersatz von fossilen durch kli-
mafreundlichere Heizsystemen begünstigt. 

Wurden Kosten für die thermische Sanierung von € 4.000 bzw. 
von € 2.000 bei Heizkesseltausch (nach Abzug aller Förde-
rungen) überschritten, so steht im Jahr 2023 das Öko-Sonder-
ausgabenpauschale von € 800 bzw von € 400 zu. Die rest-
lichen Aufwendungen werden auf die kommenden 4 Jahre 
aufgeteilt. Dieses spezielle Sonderausgabenpauschale kann 
im Jahr 2023 allerdings nur dann geltend gemacht werden, 
wenn der zu Grunde liegende Förderantrag noch im Jahr 
2023 eingebracht wird.

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN 
NOCH 2023 BEZAHLEN
Voraussetzung für die Anerkennung von Krankheitskosten 
als außergewöhnliche Belastung ist, dass nachweislich eine 
Krankheit vorliegt, die durch die Behandlung eine Linderung 
oder Heilung erfährt. Zu den abzugsfähigen Kosten zählen 
Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung, Ausgaben 
für Zahnbehandlungen oder medizinisch notwendige Kurauf-
enthalte und Aufwendungen für Heilbehelfe wie Zahnersatz, 
Sehbehelfe einschließlich Laserbehandlung zur Verbesse-
rung der Sehfähigkeit, Hörgeräte, Prothesen, Gehhilfen und 
Bruchbänder. Steuerwirksam werden solche Ausgaben erst 
dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen und Famili-
enstand abhängigen Selbstbehalt (der maximal 12% des Ein-
kommens beträgt) übersteigen. 

erworben wurden, zum „Neuvermögen“. Erträgnisse daraus 
sind mit Erträgen anderer Kapitalanlagen verrechenbar.
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NEUE MITARBEITER:INNEN IN UNSERER 
KANZLEI
Im Verlauf des Jahres 2023 konnten wir sechs qualifizierte 
und engagierte Mitarbeiter:innen in unserem Team willkommen 
heißen, die dazu beitragen werden, unser Service und un-
seren Betrieb weiter zu verbessern.

Hier sind einige kurze Vorstellungen unserer neuen 
Teammitglieder
Im Jänner hat Christoph Burgschwaiger als Quereinsteiger in 
der Personalverrechnung begonnen und bereits im November 
die Personalverrechnerprüfung mit Bravour gemeistert. Dazu 
darf ich noch einmal herzlich gratulieren, wir freuen uns, dass 
sich Christoph in sein neues Aufgabengebiet so gut eingear-
beitet hat und wir einen wertvollen Mitarbeiter gewonnen haben.

Mit viel Erfahrung und Fachwissen haben im Juli Elisabeth 
Raminger und im August Maria Ebser bei uns ihr Dienstver-
hältnis begonnen. Elisabeth Raminger ist eine erfahrene 
Buchhalterin und verfügt über jahrelange Expertise aus ihrer 
Tätigkeit bei der Steuerberatungskanzlei des pensionierten 
und von uns sehr geschätzten Kollegen Christian Moser. Ma-
ria Ebser ist geprüfte Bilanzbuchhalterin und verfügt über 
profundes Fachwissen und über eine erfolgreiche Ausbildung 
zum Master in Taxmanagement am FH Campus Wien. Beide 
Mitarbeiterinnen unterstützen unser Team in Saalfelden und 
sind eine große fachliche Stütze unseres Unternehmens.

WINNER INTERN

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH FÜR IHRE TREUE, WÜNSCHEN IHNEN 
UND IHRER FAMILIE GESEGNETE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN 
RUTSCH IN EIN ZUFRIEDENES UND GESUNDES 2024.

Mit Anfang August hat nach Ihrem Schulabschluss Anna-Lena 
Jankulik aus Schüttdorf bei uns in der Buchhaltungsabteilung 
zu arbeiten begonnen. Ebenso ist als Quereinsteigerin, jedoch 
mit absolvierter Ausbildung im Bereich der Buchhaltung mit 
1. September Christine Gruber aus Thumersbach in unser 
Unternehmen eingetreten. Beide Kolleginnen unterstützen 
tatkräftig unser Buchhaltungsteam in Zell am See.

Mitte Oktober hat Johanna Zach aus Schüttdorf ihren Dienst 
angetreten, Johanna absolviert momentan die Ausbildung zur 
Buchhalterin, unterstützt daher unser Team in der Buchhaltung 
und wird auch unserer Verwaltung unter die Arme greifen.

Ich wünsche Christoph, Elisabeth, Maria, Anna-Lena, Christine 
und Johanna einen guten Start in unserem Unternehmen, viel 
Freude an der verantwortungsvollen Tätigkeit und ein ange-
nehmes und erfüllendes Arbeiten in unserem Team. Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass sie eine lange und erfolgreiche Kar-
riere bei uns haben werden. 

Neben ständigem Nachwuchs an Mitarbeiter:innen ist für den 
Erfolg und den gesicherten Fortbestand unseres Unterneh-
mens auch die laufende Aus- und Fortbildung aller Kanzleizu-
gehörigen wichtiger Bestandteil. Wir investieren jährlich über 
€ 40.000,- in Fachkurse, Prüfungen und Fachliteratur für un-
sere Mitarbeiter:innen und Berufsangehörigen, zum Vorteil 
der Qualität unserer Kanzlei und der Ihnen angebotenen 
Dienstleistungen.

Allen Mitarbeiter:innen, die im letzten Jahr Fachprüfungen 
oder Teilabschnitte Ihrer Ausbildungen bestanden haben, darf 
ich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich dazu gratulieren. 
Ich unterstütze jede facheinschlägige Ausbildung sehr gerne, 
da diese nicht nur der Qualität unseres Betriebes nutzt, son-
dern – und vor allem – für die persönliche Entwicklung und 
die Karriere ein wichtiger Baustein ist.


